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Aus dem Protokoll der Werkkommission vom 19. Mai 2015

s4.1.1
Randabschlüsse und Gehwegabsenkungen
Normalien

lm Zusammenhang mit Umgebungsgestaltungen bei Neu- oder Umbauten von Liegenschaften

sowie mit neuen IugangenTu WolfrÄhausern, Garagen, Besucher-PP, usw. sollen Normalien für

Randabschlüsse, Ge[we"gabsenkungen, Belagsverstärkungen, usw. festgelegt werden, damit

die neuen Zugänge hindärnisfrei be"gangen sowie die Strassenanlagen ordentlich genutzt und

betrieben werden können.

Für ein einheitliches Erscheinungsbild und zur Gleichbehandlung aller Bauherrschaften wendet

das Bauamt gestützt auf 515 där kantonalen Verordnung uber die Anforderungen an die Ver-

kehrssicherhäit und die srcherheit von Strassenkörpern (Verkehrssicherheitsverordnung) folgen-

de Normalien an:

o Garagen-/PP-EinfahrV Zugangsweg zu Strasse

r Garagen-/PP-EinfahrV Zugangsweg zu Gehweg
. Vorgarten/Rabatten zu Gehweg/Strasse
o Gehweg zu Strasse

. Garagen-/PP-EinfahrI/ Tugangsweg zu Strasse

o Garagen-/PP-Einfahrt/ Zugangsweg zu Gehweg
. Vorgarten/Rabatten zu Gehweg/Strasse
r Gehweg zu Strasse
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Sämtliche Randabschlüsse, Gehwegabsenkungen, Belagsverstärkungen, usw. müssen nach der

oüigän fypbezeichnung ausgeführlwerden. Btstehende Elemente entlang des ganzen Grund-

stuäkes slnd zu ersetzeÄ, *."nn sie nicht den obigen Typenbezeichnungen entsprechen oder

defekt sind.

Die Aufwendungen für die planung und Ausführung der anzupassenden Randabschlüsse, Geh-

wegabsenkrng."n, usw. gehen zu tasten des Verursachers. Generell sind die jeweils gultigen

Veriechnungsänsätze für-lnstandstellungsarbeiten über Aufgrabungen im Strassengebiet der

BaudirektioÄ des Kantons Zürich in Reclinung zu stellen. Bei grösserem Arbeitsumfang dürfen

auch die angebotenen Unternehmerpreise weiterverrechnet werden.

Die Ausführung der anzupassenden Randabschlüsse, Gehwegabsenkung.en, usw. hat durch

eine ausgewieöne Strassenbaufirma zu geschehen, welche das Bauamt in Absprache mit der

Ba u herrschaft bestim mt.

Um der Bauherrschaft die geplanten und auszuführenden Massnahmen möglichst fruhzeitig

inieigen zu können, sind äiese in die baurechtliche Bewilligung für das Vorhaben als auch in

die Umgebungsbewilligung aufzunehmen.

Beschluss:

1. Für Randabschlüsse, Gehwegabsenkungen, Belagsverstärkungen, usw. werden auf dem

gesamten Grenzbereich PriväVÖffentlichkeit folgende Normalien angewendet:
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Bei Neu- und Umbauten müssen sämtliche Randabschlüsse, Gehwegabsenkungen, Be-
lagsverstärkungen, usw. nach der obigen Typbezeichnung ausgeführt werden.-Bestehende
Elemente entlang des ganzen Grundstückes sind zu erset2en, wenn sie nicht den obigen
Typenbezeichnungen entsprechen oder defekt sind.

Die Aufwendungen für Planung und Ausführung der anzupassenden Randabschlüsse,
Gehwegabsenkungen, Belagsverstärkungen, usw. gehen zu Lasten des Verursachers. Gene-
rell sind die jeweils gultigen Verrechnungsansätze für lnstandstellungsarbeiten über Aufgra-
bungen im Strassengebiet der Baudirektion des Kantons Zürich in Rächnung zu stellen. üei
grösserem Arbeitsumfang dürfen auch die angebotenen Unternehmerpreise weiterverrech-
net werden.

Die Ausführung der anzupassenden Randabschlüsse, Gehwegabsenkungen, Belagsverstär-
kungen, usw. hat durch eine ausgewiesene StrassenbaufirmJzu geschehen, welc-he das
Bauamt in Absprache mit der Bauherrschaft bestimmt.

Die geplanten und auszuführenden Massnahmen werden der Bauherrschaft in der bau-
rechtlichen Bewilligung für das Vorhaben und in der Umgebungsbewilligung angezeigt,

6. Protokollauszug an:
- Bauamt, Abt. Hochbau
- Bauamt, Abt. TiefbauA//erke
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